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Satzung zur Änderung 
der Prüfungs- und Studienordnung 

für den Masterstudiengang 
Kultur- und Sozialanthropologie 

an der Universität Bayreuth 
 

vom 30. Juni 2020 
 

 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und Art. 61 Abs. 2 

Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Bayreuth 

folgende Änderungssatzung: 

§ 1 

Die Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Kultur- und Sozialanthropologie 
an der Universität Bayreuth vom 15. September 2016 (AB UBT 2016/057) wird wie folgt 
geändert: 

§ 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

1. Satz 3 wird durch folgende Sätze 3 und 4 ersetzt: 

„3Er besteht aus einem Mitglied als Vorsitzender oder Vorsitzenden und zwei weiteren 
Mitgliedern; dabei sind zwei Mitglieder aus dem Kreis der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer (Art. 2 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches Hochschulpersonalgesetz) und ein 
Mitglied aus dem Kreis der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kulturwissenschaftlichen Fakultät zu wählen. 4Die oder der Vorsitzende und die weiteren 
Mitglieder haben je eine Ersatzvertreterin oder einen Ersatzvertreter.“ 

2. Der bisherige Satz 4 wird Satz 5 und der Passus „aus dem Kreis der Professorinnen und 
Professoren (Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Bayerisches Hochschulpersonalgesetz)“ wird 
gestrichen. 

3. Der bisherige Satz 5 wird Satz 6 und nach dem Passus „stellvertretenden Vorsitzenden“ 
wird der Passus „, die oder der dem Kreis der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
angehören muss“ angefügt. 
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§ 2 

Diese Satzung tritt am 1. Juli 2020 in Kraft. 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität Bayreuth vom 17. Juni 2020 und 

der Genehmigung des Präsidenten der Universität Bayreuth vom 26. Juni 2020, Az. A 3388/2 - I/1a. 

Bayreuth, 30. Juni 2020 UNIVERSITÄT BAYREUTH 
 DER PRÄSIDENT 
 
 
 
 Professor Dr. Stefan Leible 

Diese Satzung wurde am 30. Juni 2020 in der Hochschule niedergelegt. 

Die Niederlegung wurde am 30. Juni 2020 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. 

Tag der Bekanntmachung ist der 30. Juni 2020. 


